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40. Kundmachung: Angelegenheiten der Behindertenhilfe gemäß Art. 1S a B~VG. 

40. 
Kundmachung des Landeshauptmannes vom 
11. Dezember 1978 betreffend die Vereinba
rung gemäß Art. 15 a B-VG über Angelegen-

heiten der Behindertenhilfe 

Der Wiener Landtag hat am 27. Juni 1978 den 
Af>S<hluß nach<tehender Vereinbarung gemäß 
§ 139 Abs. 2 der Wiener Staduverfassung geneh
migt: 

VEREINBARUNG OBER ANGELEGENHEI
TEN DER BEHINDERTENHILFE 

•ARTIKEL 1 

Sadilid:ier Geltungsbereich 

Die Vereinbarung erstreckt sich auf die Zusam
menarbeit in Antielegenheiten der Beh.inderten
hiJife mit Ausnahme des Pllegege'ldes und der 
illlindenbeihiMe nach den hief.ür maßgebenden 
1""'1esgesetrlichen Bestimmungen des Sozialhilfe
red:ites uni<! des illehindertenrechte.< in d<r jeweils 
geltenden Fassung. 

ARTIKEL 2 

Zuständigkeit 

Die V ,ertra.gsländer er'hissen Redtt.svorn:hriften 
in denen sie sich nach Maßgabe ihrer gesetzlichen 
Bestimmungen verpllimten, Hilfen an jene .Be
hinderte, die im jeweil·igen Land ihren ordent~ 
lieben Wohnsit:z. (Art. 3) oder bei Minderjährigen 
mangels eines •olchen im Inland den Aufen~halt 
haben, zu er:bringen. 

ARTIKEL 3 

Ordentlicher Wohnsitz 

(2) Bei minderjährigen Behin'<lerten ;;ilt fol
gende Regelung: 

a) Bheliche (adoptierte) Minderjährige teilen 
<len ordentlichen Wohnsitz der Eltern oder 
.des Elternteiles, dessen Haushalt sie zu
gehören. Leben sie nicht bei einem Eltern
teil, so teilen sie den ordentlichen Wohn
sitz de.s Vaters; in Ermanßei'Wlig -eines sol
<hen im lnland durch Tod des Vaters oder 
dessen Aufenthalt im Ausland den der 
Mutter. 

h) Uneheliche Minderjähoige teikn den 
ordentlichen Wohnsitiz der Mutter; nur 
wenn sie tatsä<hlidl dem Haushalt des 
V.a.ters an.gehören oder die Mutter ver
storben ist, teilen sie dessen ordentlichen 
·Wohnsitz. 

(3) Hat eine volljäht>ige behinderte Person 
oder ·clie Person, von der der oroentliche Wohn
sitz eines Minderjährigen ahzuteiten ist, meh
rere WohMitrze1 110 gilt im Sinne dieser Verein
barung der ordentliche Wohnsitz als in jener 
Gemeinde hegt'iinde~ in der sid:l die Person in 
den let'zten zwölf Mon:aten vor Beginn einer 
MaßiWune der Behindertenhilfe am längnen 
aufgehalten hat. 

ARTIKEL 4 

Beginn und Ende der Leistungen der Behinder
tenhilfe 

(1) Die Vertr~länder erlassen Redltsvor
schriften nach denen bei einer Verl~ des 
ordentlichen Wohnsitzes oder des Aufenthaltes 
(Art. 2) eines Behinderten in ein anderes Land, 
wenn diese Verlegung durch Maßnahmen der 
illehindertenhilfe bedingt ist, ~u.sschließlim das 
Land, welches bisher Hilfen nach Art. 1 erbramt 
hat, weiterhin Behin-dertenhil!fe leistet. 

(!) Der ordentliche Wohnsitz eines Behinder- (2) Die Vertragsländer erlassen Rechtsvor-
ten ist an dem Ort begründet, an <lern er sich sdiri{ten, nadt denen bei einer Verlegung des 
in der erweislichen oder aus Iden Umständen ordentlichen Wohnsitzes oder des Aufenthaltes 
hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, ihn (Art. 2) eines •Behinderten in ein anderes Land 
bis auf weiteres zum Mittelpunkt seiner Lebens- im Falle ·der Gewährung von Hilfe durdl ge
beziehungen z:u wähien. Hi.bei ist es unerheb- idtützte Arbeit auf einem Einzela.rbeitspLatz 
lieh, ob die Absicht darauf gerichtet war, für j das Land, woldles rbisher Hilfen nadt Art. 1 er
immer an ·diesem Ort zu bleiben. bracht 'hat, durch weitere sechs Monate Behinfl 
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